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Wobei das "im Benehmen" natürlich keine wirklich aktive Form der Mitwirkung bezeichnet:

Zitat

Benehmen ist in der Rechtswissenschaft eine Form der Mitwirkung bei einem
Rechtsakt. Während Einvernehmen bedeutet, dass vor einem Rechtsakt das
Einverständnis einer anderen Stelle (z. B. Gesetzgebungsorgan, Behörde) vorliegen
muss, ist dagegen eine Entscheidung, die im Benehmen mit einer anderen Stelle zu
treffen ist, nicht unbedingt mit dem Einverständnis der anderen Stelle zu fällen.
Vielmehr kann von der Äußerung der beteiligten Stelle aus sachlichen Gründen
abgewichen werden. Gleichwohl handelt es sich bei dem "sich ins Benehmen setzen"
um eine stärkere Beteiligungsform als eine bloße Anhörung, bei der die
mitwirkungsberechtigte Behörde lediglich die Gelegenheit erhält, ihre Vorstellungen in
das Verfahren einzubringen.
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